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Auf der Grundlage der durch die SIX Swiss Exchange AG
am 2.12.2025 erlassenen und am 1.1.2026 in Kraft getrete-
nen «Richtlinien betreffend Informationen zur Corporate
Governance» werden im Folgenden Angaben tiber die Fih-
rung und die Kontrolle auf oberster Unternehmensebene
der Hypothekarbank Lenzburg AG Gruppe publiziert.

1. Konzernstruktur und Aktionariat

Die HBL-Gruppe (Konzern) umfasst per 31.12.2025 die
folgenden Gesellschaften: Hypothekarbank Lenzburg AG
(Stammhaus) und Swiss Bankers Prepaid Services AG
(Gruppe). Diese beiden Gesellschaften bilden den Kon-
solidierungskreis.

Das Stammhaus Hypothekarbank Lenzburg AG mit Sitz in
Lenzburg ist seit ihrer Griindung 1868 eine selbststandige
Aktiengesellschaft. Die Aktie ist an der SIX Swiss Exchange
AG, Zurich, unter dem Segment «Swiss Reporting Stan-
dard» kotiert. Die Bérsenkapitalisierung der 72 000 Namen-
aktien betrug zum Schlusskurs von CHF 4 040 am 31.12.2025
CHF 290,9 Mio. (Vorjahr CHF 290,9 Mio. bei einem
Schlusskurs per 30.12.2024 von CHF 4 040).

Die Tochtergesellschaft Swiss Bankers Prepaid Services AG
(Swiss Bankers), Grosshochstetten, wurde per 1.1.2025 zu
100 % Ubernommen. Das Aktienkapital betragt CHF 10 Mio.

Die HBL (Stammhaus) besitzt folgende weitere Tochter-
bzw. Enkelgesellschaft. Diese sind geschaftsmassig fur die
Bank unbedeutend. Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen.
Auf den Einbezug in den Konsolidierungskreis wird ver-
zichtet, da diese sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit
in Bezug auf die Eigenkapitalsituation und die Ertragskraft
der Bank unwesentlich sind.

Die Tochtergesellschaft HBL Finanz AG, Lenzburg, mit
einem Aktienkapital von CHF 1 Mio. befindet sich zu 100 %
im Besitz der Bank.

Die HBL Finanz AG ist an folgenden Gesellschaften

beteiligt:

= Mit 100 % an der Lusee AG (AK CHF 0,2 Mio.), Lenzburg.
Sie befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb
von Software und computergestitzten technischen
Anwendungen und Anlagen, insbesondere einer Inter-
aktionsplattform, die mittels Lichtprojektionen in der
Kundenberatung zur Starkung des Kundenerlebnisses
eingesetzt wird.

= Mit 50 % an der Innofactory AG (AK CHF 0,2 Mio./
PS-Kapital CHF 0,2 Mio.), Bern. Sie betreibt eine offene
Plattform fir Open Innovation.

= Mit 34,8 % an der Parkhaus Seetalplatz AG
(AK CHF 0,9 Mio.), Lenzburg. Sie betreibt ein Parkhaus
in Lenzburg. Die Parkplétze sind an die Mitarbeitenden
vermietet.

» Die Beteiligung an der Regiodeal.ch AG
(AK CHF 0,1 Mio.), Lenzburg, wurde im Jahr 2025
liquidiert.

Die Tochtergesellschaft Finstar AG, Lenzburg, mit einem
Aktienkapital von CHF 0,1 Mio. wurde im Jahr 2023
gegrundet und befindet sich zu 100 % im Besitz der Bank.
Der Betrieb der IT Finstar wurde im Jahr 2025 nach wie vor
als Geschaftsbereich der Bank geftihrt. Die Finstar AG hat
ihren operativen Betrieb per 1.1.2026 aufgenommen.

Zu 20 % ist die Bank an der Swiss Immo Lab AG, Zurich,
beteiligt, deren Aktienkapital betragt CHF 5 Mio.

Im Jahr 2024 hat sich die Bank mit 9,9 % an der Sutor Bank
GmbH, Hamburg, beteiligt. Es handelt sich um eine strate-
gische Zusammenarbeit, die der HBL insbesondere im
IT-Bereich und im Bereich der Banking-as-a-Service-Dienst-
leistungen vielversprechende Perspektiven eréffnet.

Gemass dem schweizerischen Finanzmarktinfrastruktur-
gesetz (Art. 120 ff FinfraG) ist jede naturliche oder juristi-
sche Person, die direkt, indirekt oder in gemeinsamer
Absprache mit Dritten Aktien einer in der Schweiz kotierten
Gesellschaft hélt, verpflichtet, die Gesellschaft sowie die
SIX Swiss Exchange zu benachrichtigen, wenn ihre Beteiligung
die meldepflichtigen Schwellenwerte erreicht. Am 30.4.2024
hat uns die UBS Fund Management (Switzerland) AG
mitgeteilt, dass sie die Meldegrenze von 3 % Uberschreitet.
Per 31.12.2025 ist sie im Besitz von 3,74 % der Aktien der
HBL. Im Berichtsjahr 2025 gingen keine Meldungen tber
das Erreichen einer Meldegrenze bei der HBL ein.

Die Aktien der HBL sind breit gestreut. Mit Ausnahme der
oben erwéhnten UBS Fund Management (Switzerland) AG
erreicht niemand einen Besitzanteil von 3 %.

Per 31.12.2025 befanden sich 2982 Aktien respektive
4,14 % der gesamten Stimmrechte im Dispobestand und
waren somit namentlich nicht im Aktienregister eingetragen.
Ende Vorjahr belief sich dieser Bestand auf 2870 Aktien
respektive 3,99 %.

Tickersymbol: HBLN
Nennwert: CHF 260.00
Valoren-Nummer: 134160

ISIN: CH0001341608
Kotierung: SIX Swiss Exchange AG
Aktienart: 100 % Namenaktien
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Aktienverteilung

Anzahl eingetragener Aktionarinnen und

Aktionare
6

M 1 Aktie M 10-49 Aktien

W 2 Aktien 50-99 Aktien
3-5 Aktien 100-499 Aktien
6-9 Aktien I >500 Aktien

Verénderung des Eigenkapitals (vor Gewinnverwendung)

2. Kapitalstruktur

Das Aktienkapital ist eingeteilt in 72000 voll einbezahlte
gleichberechtigte Namenaktien im Nennwert von

CHF 260.00. Samtliche Aktien sind fur das Jahr 2025
stimm- und dividendenberechtigt. Anlasslich der GV 2025
wurde eine Teilrevision der Statuten genehmigt. Dabei
wurde der Verwaltungsrat erméchtigt, das Aktienkapital im
Rahmen eines Kapitalbandes in den nachsten funf Jahren
bei Bedarf zu erhdhen (genehmigte Kapitalerhohung).

Es bestehen keine Partizipations- bzw. Genussscheine,
keine Wandel- bzw. Optionsanleihen und keine Optionen.
Im Berichtsjahr und in den vorhergehenden Geschéfts-
jahren erfolgten keine Veranderungen des Aktienkapitals.

Das Eigenkapital der HBL (Stammhaus) entwickelte sich in
den letzten drei Jahren wie folgt (siehe Tabelle):

Gin Mio. CHP) Ao ol

kapital ~ Bankrisiken Reserven anteile Gewinn Total
Bestand per 31.12.2022 18,7 86,0 396,4 -0,3 18,6 519,'?.
Zuweisung an Reserven 10,4 -10,4 OO
Dividende -8,3 -8,3
Kaufe/Verkaufe von eigenen Aktien 0,4 04
Gewinn aus Verédusserung eigener Kapitalanteile 0,0 OO
Gewinn 21,2 21 2
Bestand per 31.12.2023 18,7 860 4068 -07 211 5320
Zuweisung an Reserven 12,5 -12,5 OO
Dividende -8,6 -8,6
Kaufe/Verkaufe von eigenen Aktien 0,1 01
Gewinn aus Verausserung eigener Kapitalanteile 0,1 01
Gewinn 20,5 205
Bestand per 31.12.2024 18,7 860 4194 -0,6 205 5440
Zuweisung an Reserven 12,0 -12,0 OO
Dividende -8,6 —8{9
Kaufe/Verkaufe von eigenen Aktien 0,0 0,0
Gewinn aus Verausserung eigener Kapitalanteile 0,0 0,0
Veranderung Gewinnvortrag -0,2 0,2 0,0
Gewinn 20,0 200
Bestand per 31.12.2025 18,7 86,0 4312 ~0,6 20,0 5554

Die Bank anerkennt gemass Statuten nur die im Aktien-

register eingetragenen Aktionare. Die Eintragung kann

verweigert werden, wenn

= ein Aktionar direkt oder indirekt (Gruppenklausel) in den
Besitz von mehr als 5% der Titel kdme,

= der Erwerber nicht bereit ist zu deklarieren, dass er die
Aktien im eigenen Namen und im eigenen Interesse kauft
und halt.

Im Berichtsjahr wurden keine Ausnahmen von Ubertragungs-
beschrankungen gewahrt.
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3. Verwaltungsrat, Geschéftsleitung und interne Revision
3.1 Verwaltungsrat (VR)

Die Verwaltungsrate werden jahrlich einzeln durch die Ge-
neralversammlung gewahlt. Ende des Berichtsjahres besteht
der VR aus neun nicht exekutiven Mitgliedern. An der
Generalversammlung vom 15.3.2025 wurde Felix Muff neu
in den VR gewahlt. Nicht mehr zur Wahl angetreten sind
Gerhard Hanhart und Susanne Ziegler. Mit Ausnahme von
Marianne Wildi erfullen alle VR-Mitglieder die Unabhangig-
keitskriterien gemass FINMA-RS Corporate Governance —
Banken. Marianne Wildi gilt nicht als unabhéangig, da sie bis
zur GV vom 16.3.2024 Vorsitzende der Geschaftsleitung
war. Keines der tbrigen VR-Mitglieder gehérte in den ver-
gangenen zwei Jahren der Geschéftsleitung der Bank an.
In Bezug auf die geschéftlichen Beziehungen der VR-Mit-
glieder zur Bank verweisen wir auf Ziffer 6.17 des Anhangs
zur Jahresrechnung «Angaben der Forderungen und
Verpflichtungen gegentber nahestehenden Personen»
sowie auf Ziffer 5.2 des Vergutungsberichts «Darlehen und
Kredite». Die Verwaltungsrate sind mehrheitlich mit unserer
Region und unserem Institut vertraut und darin verankert.
Der Frauenanteil betragt 33 %. Die Statuten regeln, dass
Mitglieder des VR bis zur Vollendung des 70. Altersjahres
gewahlt bzw. wiedergewahlt werden kénnen. Eine Amtszeit-
beschrankung besteht nicht. Zum Zeitpunkt der Druck-
legung des Geschéaftsberichts sind alle Verwaltungsrate
Aktionare der HBL.

3.1.1 Interne Organisation — Funktionsweise

des Verwaltungsrats

Dem VR stehen die Oberleitung der HBL sowie die Aufsicht
und Kontrolle tber die Geschaftsfiuhrung zu.

Statuten und Organisations- und Geschaftsreglement
sehen die Trennung der Tatigkeit von VR und Geschafts-
leitung vor, sodass keiner der Verwaltungsréate operative
Fuhrungsaufgaben bei der Bank innehat (Art. 11 Abs. 2
BankV: «Kein Mitglied des fir die Oberleitung, Aufsicht
und Kontrolle verantwortlichen Organs einer Bank darf
dem Organ angehoren, das mit der Geschaftsfuhrung
betraut ist.»).

Die HBL hat keine Managementvertréage mit Dritten
abgeschlossen.

Die geschaftlichen Beziehungen der Verwaltungsrate ent-
sprechen in der Gréssenordnung dem allgemeinen Kunden-
profil einer Regionalbank. Einer allfalligen Interessenkollision
wird mit vertraglichen und organisatorischen Massnahmen
(z.B. Ausstandspflichten) begegnet. Samtliche Beziehungen
zu Verwaltungsréaten und mit ihnen verbundenen Unter-
nehmen finden im Rahmen des regularen Geschéftsver-
kehrs statt. Weitere Angaben gehen aus dem Vergutungs-
bericht (siehe Seite 115 ff.) hervor.

3.1.2 Anzahl externe Mandate

Die Statuten sehen vor, dass die Mitglieder des VR, wenn
die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die zeitliche
Verfugbarkeit und Unabhangigkeit dies zulassen, zusatzlich
maximal finf Mandate bei bérsenkotierten und zehn
Mandate bei nicht bérsenkotierten Unternehmungen
auslben durfen. Die weiteren Tatigkeiten oder Interessen-
bindungen gehen aus der Ubersicht der Verwaltungsrate
hervor. Kein Mitglied des VR ist per 31.12.2025 bei einer an
der Borse kotierten Gesellschaft tatig.

3.1.3 Aufgabenteilung im Verwaltungsrat

Die Aufgaben des VR einer als Aktiengesellschaft organi-
sierten Schweizer Bank sind sowohl im Schweizerischen
Obligationenrecht als auch im Bankengesetz geregelt. So
ist geméass Bankengesetz und Bankenverordnung die
Geschaftsfihrung zwingend vom VR an Dritte zu delegie-
ren, und der VR einer Bank hat sich mit der Oberleitung,
Aufsicht und Kontrolle zu befassen. Der VR der HBL ist fur
die Geschaftsstrategie verantwortlich. Er legt die strategi-
schen, organisatorischen und finanzplanerischen Grundsét-
ze fest und definiert die Risikopolitik. Der VR ernennt und
beaufsichtigt unter anderem die Geschéftsleitung (GL) der
Gesellschaft. Ausserdem bereitet er die Generalversamm-
lung vor und fihrt deren Beschlisse aus. Es bestehen dazu
ein Organisations- und Geschéftsreglement sowie eine
Kompetenzordnung.

Gemass Statuten sind die VR-Préasidentin und der Ver-
gutungs- und Nominationsausschuss durch die General-
versammlung zu wéhlen.

Gemass Statuten kann der VR weitere Ausschusse bilden.
Derzeit bestehen nebst dem durch die GV gewahlten
Vergutungs- und Nominationsausschuss (VRA-VN) ein
standiger Strategieausschuss (VRA-S) und ein standiger
Praf- und Risikoausschuss (VRA-PR).

Der VR konstituiert sich in den Funktionen selbst, wahlt
seinen Vizeprasidenten, die Vorsitzenden und die Mitglieder
des VR-Prif- und Risikoausschusses (VRA-PR) sowie des
VR-Strategieausschusses (VRA-S). Der VR wahlt zudem
den Vorsitzenden des Vergutungs- und Nominationsaus-
schusses (VRA-VND). Er bezeichnet einen Protokollfthrer,
welcher nicht Mitglied zu sein braucht. Auf Einladung des
Vorsitzenden versammelt sich der VR, so oft die Geschéfte
es erfordern, mindestens viermal jahrlich, in der Regel
quartalsweise, sowie immer dann, wenn ein Mitglied es
schriftlich verlangt. Die VR-Sitzungen werden in der Regel
physisch durchgefuhrt. In Ausnahmeféllen werden einzelne
VR-Mitglieder elektronisch zu den Sitzungen dazugeschal-
tet. An den Sitzungen des VR sind grundsatzlich der
Vorsitzende der GL sowie der Bereichsleiter Finanzen und
Risiken anwesend. Das Protokoll wird durch eine namentlich
genannte Protokollfuhrerin geftihrt, welche dem Bankkader
angehort. Weitere Geschaftsleitungs- oder Kadermitglieder
werden themenspezifisch ad hoc beigezogen. Die Teilnahme
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externer Berater ist moglich. Der VR kann bei Bedarf zur
Vorbereitung seiner Geschafte aus seiner Mitte Ad-hoc-
Ausschusse bilden. Derzeit besteht kein Ad-hoc-Ausschuss.

3.1.4 Vergiitungs- und Nominationsausschuss (VRA-VN)
Der VR-Vergutungs- und Nominationsausschuss (VRA-VN)
unterstitzt den VR bei dessen unlbertragbaren und un-
entziehbaren Aufgaben geméss Art. 716 a des Schweizeri-
schen Obligationenrechts. Er bereitet Beschlusse des VR
vor und fallt Umsetzungsentscheide. Der VRA-VN unter-
stiitzt den VR bei der Festsetzung und Uberpriifung der
Vergutungspolitik sowie des Vergitungssystems fur den VR
und die GL. Zudem bereitet der VRA-VN die Antrage des
VR fur die Generalversammlung tber die Vergutung des VR
und der GL vor und unterstutzt den VR bei der Erstellung
des Vergutungsberichts. Im Sinne eines Umsetzungsent-
scheids legt der VRA-VN jahrlich die Salarpolitik fur das
Personal fest. Zudem bereitet der VRA-VN die Grundsatze
fur die Befahigung und Auswahl der Mitglieder des VR und
der GL vor. Die VRA-VN-Sitzungen werden in der Regel
physisch durchgefihrt; in Ausnahmefallen kénnen sie auch
als Video-Konferenzen durchgefuhrt werden. Der Vor-
sitzende der GL nimmt in der Regel an den Sitzungen teil.
Das Protokoll wird durch die Leiterin HR gefuhrt.

3.1.5 Strategieausschuss (VRA-S)

Der VR-Strategieausschuss (VRA-S) hat eine rein vor-
beratende Funktion; ihm stehen grundsétzlich keine Ent-
scheidkompetenzen zu. Er unterstutzt den VR und die GL
bei der Entwicklung und Umsetzung der Strategie, beim
damit einhergehenden Transformationsprozess sowie bei
der Vorbereitung allfalliger Kooperationen und Beteiligungs-
nahmen. Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern des
VR. Der Vorsitzende sowie die Mitglieder des VRA-S wer-
den durch den VR fur jeweils ein Jahr gewahlt. Der VRA-S
bezeichnet einen Protokollfuhrer, der nicht Mitglied des
VRA-S sein muss. Der VRA-S versammelt sich so oft es
die Geschéfte erfordern, mindestens viermal jahrlich. Die
VRA-S-Sitzungen werden in der Regel physisch durch-
gefuhrt; in Ausnahmefallen kénnen sie auch als Video-
Konferenzen durchgefihrt werden. Der Vorsitzende der GL
und der Bereichsleiter Finanzen und Risiken nehmen in der
Regel ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil. Es kdnnen bei
Bedarf weitere Personen an der Sitzung ohne Stimmrecht
teilnehmen.

3.1.6 Priif- und Risikoausschuss (VRA-PR)

Der VR-Pruf- und Risikoausschuss (VRA-PR) unterstitzt
den VR bei dessen uniibertragbaren und unentziehbaren
Aufgaben gemass Art. 716 a des Schweizerischen Obliga-
tionenrechts. Er bereitet Beschlusse des VR vor und féllt
Umsetzungsentscheide. Er erfillt insbesondere die Pri-
fungsaufgaben eines «Audit Committee» geméss den
Corporate-Governance-Empfehlungen des «Swiss Code of
Best Practice» und den Vorgaben des FINMA-Rundschrei-
bens Corporate Governance — Banken.

Der VRA-PR unterzieht die zu publizierende Jahresrechnung
einer kritischen Beurteilung und stellt dem VR Antrag auf
Genehmigung oder Ablehnung der Finanzabschlusse. Er
vergewissert sich insbesondere, dass die gesetzlichen

und internen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Rechnungs-
legungsvorschriften eingehalten werden.

Der VRA-PR bespricht die Finanzabschliisse sowie die
Qualitat der zugrunde liegenden Rechnungslegungsprozesse
mit dem Vorsitzenden der GL und dem Leiter Finanzen und
Risiken sowie bei Bedarf mit der Prifgesellschaft und der
Leiterin der internen Revision. Er beurteilt und Gberwacht
das interne Kontrollsystem (IKS) auf Funktionsfahigkeit und
Zweckmassigkeit.

Der VRA-PR Uberwacht die Aktivitdten der internen Revision,
unter anderem in Bezug auf Risikoanalyse, Prifstrategie und
Ressourcenplanung. Er beurteilt, inwieweit die Tatigkeiten
der Prifgesellschaft und deren Zusammenwirken mit der
internen Revision angemessen und wirksam sind. Er stellt
dem VR Antrag auf Wahl oder Abberufung der Prifgesell-
schaft.

Der VRA-PR konkretisiert die Vorgaben der Risikopolitik
des VR und definiert die entsprechenden Subpolitiken. Er
beurteilt die Tatigkeit der Compliance-Funktion sowie der
Risikokontrolle und nimmt ihre Berichte entgegen. Er
analysiert die Risikoexposition der Bank und beurteilt die
Ausgestaltung und die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems. Er analysiert regelmassig die Entwicklungen neuer
Geschaftsmodelle im Hinblick auf regulatorische Konse-
quenzen sowie das institutsweite Risikomanagement.

Die VRA-PR-Sitzungen werden einmal pro Quartal physisch
durchgefuhrt; die tbrigen Sitzungen finden in der Regel

als Video-Konferenzen statt. Der Vorsitzende der GL, der
Bereichsleiter Finanzen und Risiken sowie die Leiterin
interne Revision nehmen in der Regel an den Sitzungen teil.
Das Protokoll wird durch eine namentlich benannte Proto-
kollfuhrerin gefuhrt, welche dem Bankkader angehort.

3.1.7 Kompetenzregelung

Der VR tragt die Verantwortung fir die strategische Aus-
richtung, die Oberleitung und die Kontrolle der Bank. In
Ubereinstimmung mit der schweizerischen Bankengesetz-
gebung tbertragt der Verwaltungsrat die operative Ge-
schéftsfiuhrung an die GL und regelt die Kompetenzen.
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3.1.8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seiner Ausschiisse im Jahre 2025

Jan. Feb. Marz April Mai  Juni Juli  Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total

Wy.erwaltungsrat“(VR) ) 1 T 1 T 1 2 1 T 1 10
WYB—Workshop ) ) ' 1 1 2]
_ Vergutungs- und Nominationsausschuss (VRA-VN) 1 2 T 1 1 1 2 9 5 23
mﬁt‘rategieausschuss (VRA-S) ) 1 2 T T T 1 9
Pruf und Risikqausschuss (VRA-PR) ) 1 T 2 T 1 T T 1 12
Gesamt 4 4 4 5 3 4 5 4 4 1 8 56

Alle aufgefuihrten Sitzungen dauerten weniger als 5 Stunden. Einzige Ausnahme stellen die VR-Workshops dar, welche insgesamt
1,5 Tage dauerten.
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Der Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG:

Marianne Wildi

1965

Schweizer Staatsangehorige
Wohnort Meisterschwanden

Funktion im Verwaltungsrat ”
Prasidentin
Mitglied VRA-S

Wahl in den VR
2024

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung

CAS Verwaltungsrat am Institut fur Finanzdienst-
leistungen Zug IFZ, Betriebsdkonomin FH, Eidg. dipl.
Bankexpertin, Absolventin des Advanced Executive
Programm am Swiss Finance Institute, Absolventin
des Essentials of Management Programms der
ES-HSG St. Gallen, SKU Advanced Management
Diploma, der Schweizerischen Kurse fir Unter-
nehmensfuhrung und der ES-HSG St. Gallen

Beruflicher Hintergrund

= Ab 2024 mandatsbasierte Verpflichtungen

= 2010 bis 2024 Vorsitzende der Geschaftsleitung
und Bereichsleiterin Hypothekarbank Lenzburg AG
2007 bis 2009 Bereichsleitung Informatik und
Mitglied der Geschaftsleitung Hypothekarbank
Lenzburg AG

2003 bis 2006 Stv. Direktorin Hypothekarbank
Lenzburg AG

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen?®

Interessensvertretungen
Préasidentin der Aargauischen Industrie- und
Handelskammer (AIHK) und deren Personal-
vorsorgestiftung

= Vorstandsmitglied der economiesuisse (ES) sowie
des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV)

= Vizeprasidentin des Verbands Schweizer
Regionalbanken (VSRB)

= Verwaltungsratin der Schweizerischen
Bankiervereinigung (SBVg)

= Verwaltungsratin der Psychiatrischen Dienste
Aargau (PDAG)

= Verwaltungsratin der Rollstar AG

= Verwaltungsratin der Frankfurter Bankgesell-
schaft AG (Schweiz)

= Verwaltungsratin der Zattoo AG

KuItureIIe Engagements:
= Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Schloss
Lenzburg

= Verwaltungsratin der Schifffahrtsgesellschaft
Hallwilersee

= Mitglied des Vorstands des Aargauischen
Musikverbands (AMV)

Mandate im Auftrag der HBL und deren

BetelIlgungsgesellschaften
Prasidentin des Verwaltungsrats der Finstar AG
(100%-Beteiligung der HBL)

= Mitglied des Vorstandes der Bafidia Pensionskasse
Genossenschaft

= Verwaltungsratin der HBL Finanz AG
(100%-Beteiligung der HBL)

= Prasidentin des Verwaltungsrats der Innofactory
AG (50%-Beteiligung der HBL Finanz AG)

® Prasidentin des Verwaltungsrats Parkhaus Seetal-
platz AG (34,8%-Beteiligung der HBL Finanz AG)

Dr. Thomas Wietlisbach
1962

Schweizer Staatsangehériger
Wohnort Wollerau

Funktion im Verwaltungsrat "
Vize-Prasident

Vorsitzender VRA-VN
Mitglied VRA-S

Wabhl in den VR
2010

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung

Studium der Jurisprudenz an der Universitéat
Zurich, Promotion, Aargauisches Fursprecher-
patent, Ausbildung zum Mediator an der Uni-
versitat St. Gallen

Beruflicher Hintergrund

m 2025 bis heute beratend als Rechtsanwalt
tatig

m 2022 bis 2024 Rechtsanwalt bei FAM
Rechtsanwalte AG, Zurich

= 2015 bis 2022 Mitglied Geschaftsleitung und
Verwaltungsrat bei B. Wietlisbach AG
Stetten/Coventina AG

= 1999 bis 2022 Rechtsanwalt bei Wietlisbach
Rechtsanwalte, Baden-Dattwil

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen®

» Verwaltungsrat der FOW Group AG

® Prasident des Verwaltungsrats der HBL
Finanz AG (100%-Beteiligung der HBL)

® Prasident des Verwaltungsrats der Lusee AG
(100%-Beteiligung der HBL Finanz AG)

= Verwaltungsrat der Finstar AG
(100%-Beteiligung der HBL)

" VRA-S: Verwaltungsrat-Strategieausschuss

Prof. Dr. Doris Agotai Schmid
1972

Schweizer Staatsangehorige
Wohnort Zurich

Funktion im Verwaltungsrat ”
Mitglied
Vorsitzende VRA-S

Wahl in den VR
2018

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung

Studium der Architektur EPF Lausanne, ETSA
Barcelona und ETH Zurich, Weiterbildung
Betriebswissenschaften, Doktorat ETH Zurich

Beruflicher Hintergrund

2025 bis heute Direktorin der Hochschule
far Informatik FHNW

2022 bis 2024 Leiterin Forschung bzw.
Direktorin Hochschule fir Technik FHNW
2018 bis 2022 Leiterin Institut fur interaktive
Technologien, Hochschule fir Technik FHNW
2007 bis 2017 Informatik-Professorin am
Institut fir 4D-Technologien (heute Institut fir
Data Science), Hochschule fur Technik FHNW
Ab 2000 Dozentin und wiss. Mitarbeiterin an
verschiedenen Hochschulen (ETH Zurich,
Universitat Liechtenstein, ZHdK etc.)

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen®

= Mitglied «Education & Skilled Workforce
Committee», digitalswitzerland

® \erwaltungsratin der Innofactory AG
(50%-Beteiligung der HBL Finanz AG)

= Verwaltungsréatin der Lusee AG
(100%-Beteiligung der HBL Finanz AG)

= Verwaltungsréatin der RIBAG Licht AG

m Stiftungsratin der Lore und Rudolf
Summermatter-Stiftung

VRA-PR: Verwaltungsrat-Pruf- und Risikoausschuss
VRA-VN: Verwaltungsrat-Vergitungs- und Nominationsausschuss, jéhrliche Wahl durch die

Generalversammlung
2 Einjahrige Amtszeit

® Regelung in Bezug auf die Anzahl der zulassigen Tatigkeiten siehe
3.1.2 «<Anzahl externe Mandate» und Statuten Artikel 20 www.hbl.ch/statuten oder

www.hbl.ch/media/ut3n05rn/statuten-2025.pdf
# Jahrliche Wahl durch die Generalversammlung
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Christoph Kappeli

1959

Schweizer Staatsangehériger
Wohnort Muri AG

Funktion im Verwaltungsrat ”
Mitglied

Vorsitzender VRA-PR
Mitglied VRA-S

Wahl in den VR
2021

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung
Eidg. dipl. Wirtschaftsprufer

Beruflicher Hintergrund

m 2023 bis heute Gesellschafter der CKS
Beratung GmbH

® 2019 bis heute verschiedene Mandate in
Unternehmungen

= 1999 bis 2019 Partner Wirtschaftsprifung
PricewaterhouseCoopers AG, Zirich,
RAB-akkreditierter Prifer von Banken und
Effektenhandler

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen?®

= Vizeprasident des Vereins pflegimuri

= Vorstandsmitglied Spitex Muri und
Umgebung

= Prasident der Genossenschaft fur
Wohnkultur, Muri

= Verwaltungsrat der Spar- und Leihkasse
Frutigen AG

= Vizeprasident des Verwaltungsrats der
Zahringer Privatbank AG

= |nhaber der CKS Beratung GmbH Luzern

Marco Killer

1978

Schweizer Staatsangehériger
Wohnort Gebenstorf

Funktion im Verwaltungsrat "
Mitglied
Mitglied VRA-PR

Wahl in den VR
2013

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung

Studium der Wirtschaftswissenschaften an
der Universitat St. Gallen, lic. oec. HSG,
Eidg. dipl. Wirtschaftsprifer

Beruflicher Hintergrund

2009 bis heute Inhaber und Prasident des
Verwaltungsrats der Killer Group AG und
deren Tochtergesellschaften

2011 bis 2015 CEO Killer Ladenbau AG
2008 bis 2010 Mitglied der Geschéftsleitung
Killer Ladenbau AG

2003 bis 2007 Wirtschaftsprifung,

KPMG AG

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen®

® Prasident des Verwaltungsrats der Killer
Group AG und deren Tochtergesellschaften
(Killer Interior AG, Killer Work AG, Killer
Home AG, KillerLei AG, Arcadium SA,
oz.trading GmbH, codes sa, k design&build ag)

= Prasident der Fursorgestiftung der Killer
Interior AG

Josef Lingg

1959

Schweizer Staatsangehoriger
Wohnort Boniswil

Funktion im Verwaltungsrat ”
Mitglied
Mitglied VRA-VN

Wahl in den VR
2015

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung
Maschinenbauingenieur mit Zusatzstudium
Unternehmensfihrung und Betriebswirtschaft

Beruflicher Hintergrund

= 2020 bis heute selbststandige Téatigkeit in
Beratung, Projekte, Coaching

= 2020 bis heute Teilzeitanstellung als Manage-
ment-Berater bei der FRIKE Pharma AG

= 1993 bis 2020 verschiedene Funktionen bei
Mammut Sports Group AG, ab 2003 COO
und Stv. CEO

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen®

= Experte, Stiftung Schweizer Berghilfe

= Verwaltungsrat der Jack Wolfskin Switzer-
land AG

= Verwaltungsrat der Swiss Bankers Prepaid
Services AG (100%-Beteiligung der HBL)
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PD Dr. Josianne Magnin
1990

Schweizer Staatsangehorige
Wohnort Schéftland

Funktion im Verwaltungsrat ”
Mitglied VRA-VN (bis 21.3.2026)

Wahl in den VR
2023

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung

Studium der Jurisprudenz an den Universitaten
Luzern und Neuchatel, Promotion, Habilitation,
Aargauisches Anwaltspatent

Beruflicher Hintergrund

m 2026 bis heute Professorin an der Universitat

Bern

2020 bis 2025 Oberassistentin Universitat

Luzern

m 2016 bis 2025 Rechtsanwaltin/Partnerin bei

Scharer Rechtsanwalte

2016 bis 2025 Lehrbeauftragte Universitat

Luzern

m 2021 Lehrbeauftragte Universitat St. Gallen

= 2011 bis 2016 juristische Mitarbeiterin und

Doktorandin Universitat Luzern

2017 juristische Mitarbeiterin White & Case

Brussel

= 2012 juristische Mitarbeiterin Lenz &
Staehelin

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen®

= Mitglied des Stiftungsrats der Ruth Ghisler
Stiftung

= Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung
Schirmatt

= Verwaltungsrat der Swiss Bankers Prepaid
Services AG (100%-Beteiligung der HBL)

Felix Muff

1967

Schweizer Staatsangehériger
Wohnort Aarau

Funktion im Verwaltungsrat "
Mitglied
Mitglied VRA-PR

Wahl in den VR
2025

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung

Certificat d'études frangaises an der Université
de Neuchétel, Studium der Rechtswissen-
schaften (lic. iur.) an der Universitat Bern,
Anwaltspatent Kanton Luzern, CAS Compliance
an der Hochschule Luzern, Senior Management
in Banking am SFI Swiss Finance Institute

Beruflicher Hintergrund

2025 bis heute mandatsbasierte
Verpflichtungen bei alt-feld.ch GmbH

2023 bis 2025 Leiter Legal & Compliance,
Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)
2021 bis 2023 Head Compliance Corporate
Banking, CS

2020 bis 2021 Head Compliance Region
Aargau, CS

2005 bis 2020 Head Legal & Compliance,
NAB

2004 bis 2005 Rechtskonsulent, NAB
2000 bis 2003 Compliance Officer, NAB
1996 bis 2000 Juristischer Adjunkt,
Rechtsdienst Regierungsrat des Kantons
Aargau

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen®

® Prasident des Verwaltungsrats der
Concordia Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG und Versicherungen AG

= Prasident des Verwaltungsrats bei der Solida
Versicherungen AG

= Mitglied der Sportkommission der Stadt
Aarau

= Verwaltungsrat der Swiss Bankers Prepaid
Services AG (100%-Beteiligung der HBL)

= Verwaltungsrat der Swiss Bankers Prepaid
Services (Liechtenstein) AG
(100%-Beteiligung der Swiss Bankers
Prepaid Services AG)

Christoph Schwarz

1963

Schweizer Staatsangehoriger
Wohnort Meilen

Funktion im Verwaltungsrat ”
Mitglied
Mitglied VRA-PR

Wahl in den VR
2013

Ablauf der Amtszeit?
2026

Ausbildung

Studium der Wirtschaftswissenschaften an
der Universitat St. Gallen, lic. oec. HSG,
Eidg. dipl. Wirtschaftsprufer

Beruflicher Hintergrund

= 2023 bis heute Bereichsleiter Finanzen und
Personal und Mitglied der Geschaftsleitung,
Xaver Meyer AG

= 2011 bis 2023 Mitglied der Geschéftsleitung
und des Verwaltungsrats, Schwarz
Stahl AG

= 2001 bis 2010 Partner Wirtschaftsprifung,
KPMG AG

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen®
keine
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3.2 Geschéftsleitung (GL)

Die Geschéaftsleitung (GL) bestand per Ende 2025 aus
sechs Mitgliedern (Ende Vorjahr: sieben Mitglieden. Mit
dem Austritt von Manuela Spillmann (Bereichsleiterin
Services) per Ende November 2025 ist eine Stelle aktuell
pendent.

Der GL obliegt die operative Geschaftsfuhrung der Bank.
Der Vorsitzende der GL koordiniert sie, um eine einheitliche
Geschéftspolitik und Abwicklung der Geschafte sicher-
zustellen.

3.2.1 Hauptaufgaben und Befugnisse der Geschéftsleitung

a) Strategie

= Vollzug der Beschlisse des VR

= Ausarbeitung von Vorschlagen fur die Geschaftsstrategie
zuhanden des VR

= Festlegung der kurz- und mittelfristigen Ziele im Rahmen
der geschéftspolitischen Grundsétze

b) Organisation

= Ausarbeitung des Organigramms zuhanden des VR

= Ausarbeitung, Inkraftsetzung und Aufhebung von

Vorschriften zur Regelung des operativen Geschafts-

betriebs

Ausgestaltung sowie Unterhalt zweckmassiger interner

Prozesse, eines angemessenen Managementinfor-

mationssystems sowie einer geeigneten Technologie-

infrastruktur

= Ausarbeitung des Rahmenkonzepts fir das institutsweite
Risikomanagement

c) Aufsicht und Kontrolle

= Uberwachung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
sowie der Rundschreiben der FINMA und der Richtlinien
der Schweizerischen Bankiervereinigung

= Umsetzung und Durchftihrung der IKS- und Risiko-
kontrollen innerhalb der Bereiche durch die zustandigen
GL-Mitglieder, jahrliche Analyse, Kenntnisnahme und
Verabschiedung der durch die Risikokontrolle ausgearbei-
teten Risiko- und IKS-Berichterstattung zuhanden des
zustandigen VR-Ausschusses

= Periodische Berichterstattung an den VR bzw. den
zustandigen VR-Ausschuss tber die Wirksamkeit der
internen Kontrollen, unverzigliche Information des
zustandigen VR-Ausschusses und der internen Revision
im Falle von schwerwiegenden Feststellungen

= Uberwachung der Limiteneinhaltung

d) Geschaftsfiihrung

= Fuhrung des Tagesgeschafts

» Erstellung des jahrlichen Gesamtbankbudgets sowie der
Mittelfristplanung zuhanden des VR bzw. des zusténdigen
VR-Ausschusses

= Operative Ertrags- und Risikosteuerung, einschliesslich
das Bilanzstruktur- und Liquiditatsmanagement

= Vorbereitung der vom VR bzw. dem zustandigen VR-
Ausschuss zu behandelnden Geschéfte sowie Beschaffung
der zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen und
Antragstellung

= Festlegung der Zins-, Kommissions- und Spesensatze

= Kontaktpflege zu Kunden, Geschéftspartnern und
Organisationen

= Wahrung der Interessen der Bank an Beteiligungen
(Tochtergesellschaften, Stiftungen, Pfandbriefbank)

e) Kompetenzen

= Entscheidet tber alle Geschafte, sofern diese nicht einem
tbergeordneten Gremium vorbehalten sind oder an
Unterstellte delegiert wurden

3.2.2 Informations- und Kontrollinstrumente gegeniiber
der Geschaftsleitung
Die Information und Kontrolle gegentber der GL sichert sich
der VR unter anderem durch
= die interne Revision. Sie ist eine Prufungs- und Uber-
wachungsabteilung ohne operative Téatigkeit, in Direkt-
unterstellung unter den VR-Pruf- und Risikoausschuss
mit Koordination durch den Vorsitzenden dieses Aus-
schusses (VRA-PR),
die Prufgesellschaft. Diese erstattet Bericht zuhanden der
Generalversammlung und berichtet jahrlich gemass
FINMA-Rundschreiben zuhanden des VR und der FINMA,
laufende Uberwachung der Geschaftspolitik,
die Festlegung von Leitbild, Strategie und Unternehmungs-
politik,
die Risikopolitik mit Reglementen und Weisungen fir die
einzelnen Risikokategorien: Identifikation, Messung,
Prufung, Steuerung, Organisation usw.,
die Durchfiihrung einer Risikobeurteilung gemass
Art. 961c, Ziff. 2 OR,
= die Anordnung von Massnahmen zur Ausgestaltung des
internen Kontrollsystems (IKS),
die Genehmigung des jahrlichen Budgets, der Mehr-
jahresplanung sowie der Kapital- und Liquiditatsplanung,
die Genehmigung des Rahmenkonzepts fir das instituts-
weite Risikomanagement,
= die Kenntnisnahme und Behandlung von Jahresrechnung,
Lagebericht, Quartals- und Semesterabschlissen,
die periodische Risikoberichterstattung (Markt-, Ausfall-,
Reputations- und operationelle Risiken),
den jahrlichen Tatigkeitsbericht der Compliance Funktion,
= den grundsatzlich monatlichen Sitzungsrhythmus des
VR-Pruf- und Risikoausschusses (VRA-PR), der den Infor-
mations- und Kontrollstand stets aktuell halt bezlglich:
— Quartalsabschliisse mit Budgetvergleich und
Kommentar
— Bewirtschaftung der Zinsanderungsrisiken
— quartalsweise Berichterstattung tber die Einhaltung
bankengesetzlicher Vorschriften (Eigenmittel-, Risiko-
verteilungs-, Liquiditatsvorschriften)
— Refinanzierung
— Kommissions- und Dienstleistungsgeschaft



Corporate Governance

— weitere wesentliche Geschaftsfelder (z. B. IT, Banking-
as-a-Service)

3.2.3 Anzahl externe Mandate

Die Statuten sehen vor, dass Mitglieder der GL, wenn

die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die zeitliche
Verfugbarkeit und Unabhangigkeit dies zulassen, zusatzlich
maximal ein Mandat bei einer borsenkotierten und funf
Mandate bei nicht bérsenkotierten Unternehmungen
ausuben durfen. Keine Beschréankungen bestehen bei der
Anzahl von Mandaten bei Rechtseinheiten, die durch die
Bank kontrolliert werden sowie bei Vereinen und gemein-
nitzigen Institutionen etc. Die weiteren Tatigkeiten oder
Interessenbindungen gehen aus der Ubersicht der GL-Mit-
glieder hervor. Kein Mitglied der GL ist per 31.12.2025 bei
einer an der Borse kotierten Gesellschaft tatig.

3.3 Interne Revision

Die interne Revision ist dem VR-Prif- und Risikoausschuss
(VRA-PR) unterstellt. Sie prift die Einhaltung gesetzlicher,
statutarischer und reglementarischer Vorschriften und
Weisungen, die Funktionsweise der betrieblichen Organi-
sation sowie des Informations- und Rechnungswesens
inklusive der Informatik unter den Gesichtspunkten Sicher-
heit, Vollstandigkeit, Zweckmaéssigkeit und Wirtschaftlich-
keit. Die Prufung und die Berichterstattung erfolgen in
Ubereinstimmung mit den Standards fiir die berufliche
Praxis.

Die interne Revision steht unter der Leitung von Carla
Scoca, eidg. dipl. Wirtschaftspruferin.

4. Entschadigung, Beteiligung und Darlehen

Die Informationen zur Vergitungspolitik und zum Ver-
gutungssystem der HBL, die Vergitungen des VR und
der GL sowie Darlehen und Kredite an die Mitglieder des
VR und der GL sind im vorliegenden Geschaftsbericht
im Kapitel «Vergutungsbericht» aufgefihrt.

4.1 Beteiligungen

4.1.1 Grundlagen und Funktionieren des
Beteiligungsprogramms

Die Bank fuhrt aufgrund von Dienstjahren und Funktionen
(Rang) folgende Mitarbeiterbeteiligungsplane:

Bisheriges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
(altes Reglement mit Wirkung bis ins Jahr 2023):

Far funf vollendete Dienstjahre bestand bis 2023 das Recht,

eine Aktie zum Vorzugspreis zu erwerben. Beférderungen
gaben Anspruch, je nach Funktionsgrad, 5 bis maximal

50 Aktien (inklusive vorherige Beziige) zum Vorzugspreis
zu erwerben. Die Sperrfrist fur die Verausserung oder
Belastung von Mitarbeiteraktien unter dem bisherigen
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm betragt acht Jahre.

Neues Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
(neues Reglement mit Wirkung ab dem Jahr 2021):

Beforderungen: Mitarbeitende, die befordert werden, erhal-

ten je nach Rang Anrecht auf 3 bis maximal 30 Mitarbeiter-

aktien, die zu einem Vorzugspreis bezogen werden kénnen.

Die bezogenen Aktien unterliegen einer Sperrfrist von vier

Jahren fur die Verausserung oder Belastung.

= |m Berichtsjahr wurden 142 Aktien aufgrund von Beférde-
rungen zu einem Vorzugspreis von 50 % des Kurswerts
am Stichtag bezogen (Vorjahr 190 Aktien); der Vorzugs-
preis betrug CHF 2010 je Aktie (Aktienkurs Stichtag
30.6.2025 CHF 4020).

Jahresaktien: Mitarbeitende mit einem Pensum von 50 %
und mehr haben die Moglichkeit, ab vollendetem 1. Dienst-
jahr jahrlich eine Aktie zu einem Vorzugspreis zu beziehen;
Mitarbeitende mit einem Pensum < 50 % haben die Moglich-
keit, ab vollendetem 2. Dienstjahr alle zwei Jahre eine Aktie
zu einem Vorzugspreis zu beziehen. Die bezogenen Aktien
unterliegen einer Sperrfrist von vier Jahren fur die Ver-
ausserung oder Belastung.
= Im Berichtsjahr wurden 177 Aktien aufgrund von Dienst-
jahren zu einem Vorzugspreis von 65 % des Kurswerts am
Stichtag bezogen (Vorjahr 180 Aktien); der Vorzugspreis
betrug CHF 2613 je Aktie (Aktienkurs Stichtag 30.6.2025
CHF 4020).

Das Mitarbeiteraktienreglement untersteht der Beschluss-
fassung durch den VR-Vergutungs- und Nominations-
ausschuss (VR-VND.

4.1.2 Offenlegung von Beteiligungen

Im Berichtsjahr haben zwei Mitglieder der Geschéaftsleitung

je eine Jahresaktie bezogen. Uberdies hat ein Mitglied der

Geschéftsleitung 30 Aktien im Rahmen des neuen Mitarbei-

terprogramms bezogen. Bezuglich Offenlegungspflicht von

Beteiligungen verweisen wir auf den Anhang zur Jahres-

rechnung.

= Beteiligungen Aktienbesitz: Mitglieder des Verwaltungs-
rats und der Geschéaftsleitung verfigen per 31.12.2025
Uber total 854 (Vorjahr 944) HBL-Aktien (inkl. nahe-
stehende Personen), welche im vorliegenden Geschafts-
bericht unter Ziffer 6.20 im Anhang «Beteiligungen der
Organe und Vergutungsbericht» erlautert sind.

= Beteiligungen Optionen: keine

5. Mitwirkungsrechte der Aktionére

Die Rechte der Aktionare sind durch Gesetz und Statuten
geregelt. Die Statuten wurden letztmals an der Generalver-
sammlung vom 15.3.2025 angepasst. Sie sind im Internet
(www.hbl.ch/media/ut3n05rn/statuten-2025.pdf) verfugbar.
Eintragungen im Aktienbuch sind ab Versand der Ein-
ladungen zur Generalversammlung bis am Tag nach der
Generalversammlung suspendiert bzw. ohne Erwirkung des
Stimmrechts. Ausnahmen sind méglich, wenn die Bank im
Zeitpunkt des Versands einen Handelsbestand hat oder
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wenn ein Verkaufer den erhaltenen Stimmrechtsausweis
zuriickgibt. Sofern sich im relevanten Zeitpunkt eigene
Aktien im Bestand der Bank befinden, werden die entspre-
chenden Stimmrechte an der Generalversammlung nicht
ausgeubt. Fur die Generalversammlung vom 15.3.2025 hat
kein Verkaufer seinen Stimmrechtsausweis zurtickgegeben.

Gemass Art. 9, Ziffer 5 der Statuten kénnen stimmberech-
tigte Aktionare, die zusammen mindestens 0,5 Prozent des
Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, bis spatestens
50 Tage vor dem Verhandlungstermin schriftlich und unter
Angabe der Antrage, die Traktandierung von Verhandlungs-
gegenstanden oder die Aufnahme eines Antrages zu einem
Verhandlungsgegenstand in die Einberufung zur General-
versammlung verlangen.

Der Art. 13 der Statuten legt betreffend Stimmrecht und
Vertretung von Aktien Folgendes fest:

1. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Das mit den
Aktien verknUpfte Stimmrecht und andere mit dem
Stimmrecht zusammenhéangende Rechte kann an der
Generalversammlung nur austiben, wer im Aktienregister
bzw. im Wertrechtebuch als Aktionar eingetragen ist.

2. Bei der Ausubung des Stimmrechts kann kein Aktionar
fur eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als
5 Prozent des gesamten Aktienkapitals direkt oder
indirekt auf sich vereinigen. Diese Begrenzung gilt nicht
fur die Austibung des Stimmrechts durch den unabhangi-
gen Stimmrechtsvertreter.

3. Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind die
Aktionare, ihre rechtlichen Vertreter und die von einem
Aktionar schriftlich bevollméachtigten Personen, die nicht
Aktionare sein mussen, berechtigt.

4. Vollmachten und Weisungen an den unabhéngigen
Stimmrechtsvertreter kdnnen nur fir die kommende Ge-
neralversammlung erteilt werden. Der Verwaltungsrat
legt fest, in welcher Form die Aktionare dem unabhéangi-
gen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch Vollmachten
und Weisungen erteilen kénnen.

5. Die Generalversammlung wahlt jahrlich den unabhéngi-
gen Stimmrechtsvertreter fir eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversamm-
lung. Wiederwahl ist moglich. Die Generalversammlung
vom 15.3.2025 wahlte Frau Daniela Muller, Notarin,
Mellingen, als unabhangige Stimmrechtsvertreterin fur
den Zeitraum bis und mit Generalversammlung 2026.

6. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

Art. 5 und 13 der Statuten beschranken den Eintrag und das
Stimmrecht auf 5 Prozent der Aktien und berechtigen zur
Verweigerung des fiduziarischen Eintrags. Kontrollwechsel-
klauseln in Vereinbarungen und Planen zugunsten der
Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschéftsleitung oder
anderer Kadermitarbeitenden bestehen nicht. Die gesetz-
lichen und 6ffentlich zuganglichen statutarischen Rege-
lungen sind abschliessend.

7. Statutarische Quoren
Die Statuten sehen folgende Quoren vor:

a) Ausserordentliche Generalversammlung

Artikel 9, Ziffer 4: Zur ausserordentlichen Generalversamm-
lung eingeladen wird auf Beschluss der Generalversamm-
lung, des Verwaltungsrats oder auf Begehren der aktien-
rechtlichen Revisionsstelle oder von stimmberechtigten
Aktionaren, die zusammen mindestens 5 Prozent des
Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, und zwar unter
schriftlicher Angabe des Verhandlungsgegenstandes und
der Antrage.

b) Beschlussféhigkeit, Beschlussfassung

Artikel 14, Ziffer 1: Die Generalversammlung ist beschluss-
fahig ohne Ricksicht auf die Anzahl der anwesenden
Aktionare und vertretenen Aktien.

Artikel 14, Ziffer 2: Die Generalversammlung fasst ihre
Beschlisse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten
Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen unter Ausschluss
der leeren und ungltigen Stimmen.

Artikel 14, Ziffer 3: Folgende Beschlisse missen mindes-
tens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die Mehrheit
der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigen:

a) die Anderung des Gesellschaftszweckes;

b) die Zusammenlegung von Aktien, soweit dafir nicht die
Zustimmung aller betroffenen Aktionare erforderlich ist;

c) die Kapitalerhohung aus Eigenkapital, gegen Sach-
einlagen oder durch Verrechnung mit einer Forderung und
Gewaéhrung von besonderen Vorteilen;

d) die Einschrankung oder Aufhebung des Bezugsrechts;

e) die Einfihrung eines bedingten Kapitals, die Einfihrung
eines Kapitalbands oder die Schaffung von Vorrats-

kapital gemass Artikel 12 des Bankengesetzes vom

8. November 1934;

f) die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien;

@) die Beschrankung der Ubertragbarkeit von Namenaktien;
h) die Einfihrung von Stimmrechtsaktien;

i) den Wechsel der Wéahrung des Aktienkapitals;

j) die Einfuhrung des Stichentscheids des Vorsitzenden

in der Generalversammlung;

k) eine Statutenbestimmung zur Durchftuhrung der General-
versammlung im Ausland;

I die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft;
m) die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;

n) die Einfihrung einer statutarischen Schiedsklausel;

0) der Verzicht auf die Bezeichnung eines unabhangigen
Stimmrechtsvertreters fur die Durchfiihrung einer virtuellen
Generalversammlung bei Gesellschaften, deren Aktien
nicht an einer Borse kotiert sind;

p) die Auflésung der Gesellschaft.

c) Auflésung und Liquidation der Gesellschaft
Artikel 34: Die Auflésung und die Liquidation der Gesellschaft
konnen von der Generalversammlung unter Beachtung der
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gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen beschlossen
werden. Das Liquidationsverfahren richtet sich nach dem

Gesetz. Bestimmt die Generalversammlung nichts Gegen-
teiliges, ist die Liquidation dem Verwaltungsrat tbertragen.

8. Angebotspflicht

Es bestehen keine statutarischen Regelungen betreffend
Opting-out beziehungsweise Opting-up, sondern es gelten
die Regeln der Kaufangebotspflicht gemass Artikel 135 des
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG).

9. Revisionsstelle

9.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden
Revisors

Gemass Statuten wahlt die Generalversammlung die
externe Revisionsstelle jeweils flr eine Amtsdauer von
einem Jahr. Die externe Revisionsstelle der HBL ist seit
dem Jahr 1995 die PricewaterhouseCoopers AG, Zirich.
Anlasslich der Generalversammlung vom 15.3.2025 wurde
die PricewaterhouseCoopers AG fir ein weiteres Jahr
wiedergewahlt. Der fur die HBL zustandige leitende Revisor
kann seine Funktion wahrend hochstens sieben aufeinan-
derfolgenden Jahren austiben. Der leitende Revisor Stefan
Keller hat seine Funktion im Jahr 2025 aufgenommen.

9.2 Revisionshonorar

9.2.1 Hypothekarbank Lenzburg AG (Stammhaus)

Die im Geschaftsjahr 2025 seitens Pricewaterhouse-
Coopers AG in Rechnung gestellten und abgegrenzten
Leistungen fur die Rechnungs- und Aufsichtsprifung fur die
HBL (Stammhaus) betrugen TCHF 465 (inkl. Mehrwert-
steuer und Spesen).

9.2.2 Gruppengesellschaften

Die im Geschaftsjahr 2025 seitens Pricewaterhouse-
Coopers AG in Rechnung gestellten und abgegrenzten
Leistungen fir die Rechnungs- und Aufsichtsprifung fur die
Gruppengesellschaften betrugen TCHF 360 (inkl. Mehr-
wertsteuer und Spesen).

9.3 Zusatzliche Honorare

9.3.1 Hypothekarbank Lenzburg AG (Stammhaus)

Die PricewaterhouseCoopers AG stellte 2025 Rechnung

fur Gbrige Tatigkeiten im Umfang von TCHF 187 (inkl.

Mehrwertsteuer und Spesen). Bei den tibrigen Tatigkeiten

handelt es sich um folgende Bereiche:

= Andere Assurance Dienstleistungen (ISAE 3402
Berichterstattungen, SWIFT CSP-Audit)

= Non-Assurance Dienstleistungen (Steuer- resp.
MwSt.-Beratung)

9.3.2 Gruppengesellschaften

Die PricewaterhouseCoopers AG stellte 2025 Rechnung fur
Ubrige Tatigkeiten bei Gruppengesellschaften im Umfang
von TCHF 22 (inkl. Mehrwertsteuer und Spesen). Bei den
Ubrigen Tatigkeiten handelt es sich um folgende Bereiche:

= Non-Assurance Dienstleistungen (Steuer- resp.
MwSt.-Beratung)

9.4 Informationsinstrumente der externen Revision

Der VR lasst sich tber die Revisionstatigkeit eingehend
schriftlich wie miindlich Bericht erstatten. Bei der Behand-
lung des Hauptberichts Gber die aufsichtsrechtliche Prifung
nimmt der leitende Revisor an der entsprechenden
VR-Sitzung teil. Zur Berichterstattung an den VR-Prif-

und Risikoausschuss (VRA-PR) nahmen die Vertreter der
Revisionsstelle an insgesamt drei Sitzungen teil. Uberdies
bestehen regelmassige Kontakte zwischen dem Vorsitzen-
den des VR-Prif- und Risikoausschusses (VRA-PR), der
Leiterin Interne Revision und der Prufgesellschaft, um sich
Uber den Stand der Revisionstatigkeit, das Revisionspro-
gramm und die Koordination zwischen der internen und
externen Revision zu informieren. Die Revisionsberichte
werden von allen Verwaltungsréaten studiert und in den
Sitzungen behandelt.

10. Informationspolitik

Die HBL verfolgt gegeniiber der Offentlichkeit eine offene
Informationspolitik. Die Aktionare werden personlich mit
einem Geschéftsbericht und einem Semesterbericht
informiert. Beide Berichte sind in den Geschéftsstellen
sowie auf der Homepage (www.hbl.ch/de/ueber-uns/
unternehmen/geschaefts-und-finanzberichte/) auch fur
Dritte verfugbar. Fur die Erorterung des Geschéftsberichts
werden die Medien jahrlich zu einem Gesprach eingeladen.
Dieser sowie sonstige wichtige Termine sind im Unterneh-
menskalender (www.hbl.ch/de/ueber-uns/unternehmen/
unternehmenskalender/) zu finden.

Weitere Mitteilungen werden durch Aktionarsbriefe oder
Medienmitteilungen verbreitet. Zusatzlich wird die Kunden-
zeitschrift «vis-a-vis» periodisch jedem Aktionar zugestellt.
Im Sinne von Art. 53 des Kotierungsreglements (KR) der
SIX Exchange Regulation AG informiert die Bank den Markt
mittels Ad-hoc-Mitteilung Uber kursrelevante Tatsachen,
welche in ihrem Tatigkeitsbereich eingetreten sind. Als
kursrelevant gelten Tatsachen, deren Bekanntwerden
geeignet ist, den Aktienkurs erheblich zu beeinflussen.
Erheblich ist eine Kurséanderung, wenn sie das Ubliche
Mass der Schwankungen deutlich Gbersteigt. Fir die so-
genannte «Ad-hoc-Publizitat gemass Art. 53 KR» stehen
die Zugriffe www.hbl.ch/de/ueber-uns/medien-news/
dynamischer-newsletter/ zur Verfugung. Detaillierte Infor-
mationen hinsichtlich unserer Standorte und entsprechen-
den Kontaktangaben sind auf der Homepage ersichtlich.

Fur die Anlagekunden publiziert das HBL Asset Manage-
ment monatlich einen «Anlage-Service». Auf Basis unserer
Einschatzung der Wirtschaft und der Finanzmarkte werden
darin unsere aktuelle Taktische Asset Allocation veroffent-
licht und konkrete Anlageempfehlungen beschrieben. Die
Ausfuhrungen sind ebenfalls auf www.hblasset.ch verftgbar.


http://www.hbl.ch/de/ueber-uns/unternehmen/unternehmenskalender/
http://www.hbl.ch/de/ueber-uns/unternehmen/unternehmenskalender/
http://www.hbl.ch/de/ueber-uns/medien-news/dynamischer-newsletter/
http://www.hbl.ch/de/ueber-uns/medien-news/dynamischer-newsletter/
http://www.hblasset.ch
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11. Handelssperrzeiten

Fur Verwaltungsrate und Mitglieder der GL sowie fur
Mitarbeitende, die in die Erstellung, Kommentierung,
Publikation und Genehmigung von Jahres- und Semester-
abschlissen involviert sind, gelten jeweils vom 1. Juni bis
und mit dem Tag der Publikation des Semesterabschlusses
sowie vom 1. Dezember bis und mit dem Tag der Publikation
des Jahresabschlusses Handelssperrzeiten fur den Kauf
und Verkauf von Namenaktien der HBL.

Bei Projekten, die ebenfalls kursrelevante Informationen
zum Inhalt haben, werden fir die involvierten Personen
Ad-hoc-Sperrzeiten definiert.

In begriindeten Fallen kénnen auf Antrag der betroffenen
Mitarbeitenden Ausnahmen fur Verkaufe von den oben
beschriebenen Restriktionen durch die GL bewilligt werden.
Im Berichtsjahr wurde keine Ausnahme beantragt.
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Die Geschaftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg AG:

Silvan Hilfiker

1980

Schweizer Staatsangehériger
Wohnort Jonen

Funktion in der Geschéftsleitung
Vorsitzender der Geschaftsleitung (CEO) und
Leiter des Bereichs Unternehmenssteuerung

In GL seit
2024

Ausbildung

Certified Board Member (CAS Verwaltungsrat)
Rochester-Bern, Master of Business
Administration MBA University of Rochester,
Executive Master of Business Administration
EMBA Universitat Bern, Certificate of
Advanced Studies in Rhetorik und Moderation
MAZ Luzern, Master of Advanced Studies MAS
in Bank Management HSLU Luzern,

dipl. Bankfach-Experte

Beruflicher Hintergrund

m 2024 bis heute Vorsitzender der Geschafts-
leitung und Bereichsleiter Hypothekarbank
Lenzburg AG

= 2021 bis 2024 Group CEO Office
Credit Suisse Group AG

= 2016 bis 2021 Leiter CEO Office

Neue Aargauer Bank AG

2014 bis 2016 Leiter Corporate Development

Neue Aargauer Bank AG

= 2010 bis 2013 Senior Project Manager
Corporate Development Neue Aargauer
Bank AG

m 2005 bis 2009 Project Manager Private
Banking Credit Suisse AG

= 1999 bis 2005 Kundenberater Allfinanz
Aargauische Kantonalbank

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen

= Grossrat des Kantons Aargau und
Fraktionsprasident

= Mitglied der grossréatlichen Kommission
Volkswirtschaft und Abgaben

= Vizeprasident Reusspark Zentrum fir Pflege
und Betreuung

= \orstandsmitglied Hauseigentimerverband
Freiamt

= Vizeprasident Aarg. Stiftung fur Freiheit und
Verantwortung in Politik und Wirtschaft

= Mitglied Stiftungsversammlung Integra
Stiftung fur Behinderte Freiamt

= Past-Président Lions Club Freiamt

= Vorstandsmitglied Perspective CH

Roger Brechbiihler

1971

Schweizer Staatsangehériger
Wohnort Frick

Funktion in der Geschaftsleitung
Direktor des Bereichs Privat- und Firmenkunden

In GL seit
2011 (bis 31.3.2026)

Ausbildung

Executive Master of Business Administration
(Digital Banking) EMBA FH, Finanzplaner mit
eidg. Fachausweis, Absolvent des Advanced
Executive Programm am Swiss Finance Institute,
Eidg. dipl. Betriebswirtschafter HF

Beruflicher Hintergrund

= 2018 bis 31.3.2026 Mitglied der Geschafts-
leitung und Bereichsleiter Hypothekarbank
Lenzburg AG

® 2011 bis 2018 Leiter Privatkunden und

Vertrieb und Mitglied der Geschaftsleitung

Hypothekarbank Lenzburg AG

2009 bis 2010 Leiter Geschaftsstelle

Lenzburg Neue Aargauer Bank AG

2006 bis 2009 Leiter Privatkunden Schweiz

UBS Basel

2003 bis 2006 Mitglied der Bankleitung,

Leiter Markt Raiffeisenbank Baden-Wettingen

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen
keine

Dominic Gubler

1982

Schweizer Staatsangehoriger
Wohnort Lostorf

Funktion in der Geschéftsleitung
Direktor des Bereichs Legal, Regulatory &
Compliance

In GL seit
2025 (seit 1.5.2025)

Ausbildung
Studium der Rechtswissenschaft,
Master of Law

Beruflicher Hintergrund

2025 bis heute Mitglied der Geschafts-
leitung und Bereichsleiter Hypothekarbank
Lenzburg AG

2022 bis 2025 Abteilungsleiter Legal &
Compliance und Legal & Regulatory
Hypothekarbank Lenzburg AG

2021 bis 2022 stv. Abteilungsleiter Legal &
Compliance Hypothekarbank Lenzburg AG
2003 bis 2020 verschiedene Funktionen in
den Bereichen Legal, Regulatory, Compliance
& Tax u.a. Equilas AG, Anwaltskanzlei

Dr. Buttliger, Schweizerische Bankier-
vereinigung, Bank Vontobel AG, SIX Group

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen ”
keine

" Regelung in Bezug auf die Anzahl der zuléssigen Tatigkeiten
siehe 3.2.3 «Anzahl externe Mandate» und Statuten Artikel 27
www.hbl.ch/statuten oder www.hbl.ch/media/ut3n05rn/statuten-2025.pdf

Kein Mitglied tbt weitere Tatigkeiten bei bedeutenden schweizerischen oder auslan-
dischen Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und 6ffentlichen
Rechts aus. Das nebenberufliche Engagement der Geschaftsleitungsmitglieder wird
durch den VR-Vergutungs- und Nominationsausschuss (VRA-VN) genehmigt und
beschrankt sich auf Tatigkeiten, welche der beruflichen Austibung nicht hinderlich sind.
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Reto Huenerwadel

1966

Schweizer Staatsangehériger
Wohnort Wallisellen

Funktion in der Geschéftsleitung
Direktor des Bereichs Marktleistungen

In GL seit
2019

Ausbildung
Studium der Wirtschaftswissenschaften an den
Universitaten Basel und St. Gallen

Beruflicher Hintergrund

= 2019 bis heute Mitglied der Geschafts-

leitung und Bereichsleiter Hypothekarbank

Lenzburg AG

2015 bis heute Chief Investment Officer

Hypothekarbank Lenzburg AG

® 2015 bis heute Leiter HBL Asset Management

= 2013 bis 2014 Mitglied der Anlagekommission
der Pensionskasse UBS (PK UBS)

= 2010 bis 2014 Head Economic Research
Switzerland (UBS Investment Bank)

= 2001 bis 2014 Okonom fiir die Schweiz
UBS Investment Bank

= 1996 bis 2001 FX Stratege UBS Warburg

m 2002 bis 2016 Dozent fur Volkswirtschafts-
lehre HWZ Hochschule far Wirtschaft

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen

= Mitglied des Stiftungsrats der Privor Stiftung
3. Saule und der Privor Freizlgigkeitsstiftung
(ab 1.1.2026)

Stefan Meyer

1975

Schweizer Staatsangehériger
Wohnort Ruswil

Funktion in der Geschéftsleitung
Direktor des Bereichs Finanzen und Risiken
(CFO und CRO)

In GL seit
2022 (bis 31.1.2026)

Ausbildung
Betriebsdékonom FH, Eidg. dipl. Wirtschaftsprifer

Beruflicher Hintergrund

= 2022 bis 31.1.2026 Mitglied der Geschafts-
leitung und Bereichsleiter Hypothekarbank
Lenzburg AG

2000 bis 2021 Wirtschaftsprufer und
Leitender Prifer bei Pricewaterhouse-
Coopers AG, anerkannter Revisionsexperte,
RAB-akkreditierter Prifer von Banken und
Effektenhandler

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen”

= Mitglied des Stiftungsrats der Privor Stiftung
3. Séaule und der Privor Freizigigkeitsstiftung
(bis 31.12.2025)

= Verwaltungsrat der OPES Holding AG

= Verwaltungsrat der OPES AG

= Verwaltungsrat der Hey HR Services AG

Daniel Monras

1982

Schweizer Staatsangehoriger
Wohnort Mériken

Funktion in der Geschéftsleitung
Direktor des Bereichs Informatik

In GL seit
2023 (bis 28.2.2026)

Ausbildung

Betriebsokonom FH, Absolvent CAS

in Enterprise Architecture an der Berner
Fachhochschule

Beruflicher Hintergrund

= 2023 bis heute CEO der Finstar AG

= 2023 bis 28.2.2026 Mitglied der Geschéfts-
leitung und Bereichsleiter Hypothekarbank
Lenzburg AG

® 2002 bis 2023 verschiedene leitende
Funktionen im Bereich der Informatik bei der
Hypothekarbank Lenzburg AG

Weitere Tatigkeiten oder Interessenbindungen ”
= Vorstandsmitglied Swiss Fintech Innovations
= CEO der Finstar AG (100%-Beteiligung
der HBL)
= \erwaltungsrat der Lusee AG
(100%-Beteiligung der HBL Finanz AG)
= Verwaltungsrat der Swiss Bankers Prepaid
Services AG (100%-Beteiligung der HBL)



Termine und Impressum

2026
Termine

6. Februar 2026
Bekanntgabe des Jahresergebnisses

25. Februar 2026
Veroffentlichung des Geschaftberichts

21. Méarz 2026
Generalversammlung 2026

31. Dezember 2026
Abschluss des Geschaftsjahres

IMPRESSUM

Gestaltung und Redaktion
Hypothekarbank Lenzburg AG, Lenzburg

Bilder
www.foto-studio-gioia.ch

Produktion
Kromer Print AG, Lenzburg

Redaktionsschluss
11. Februar 2026

Der Geschaftsbericht steht digital
zur Verfugung: www.hbl.ch/finanzberichte

[=] gt [
[=]®

125


http://www.hbl.ch/finanzberichte

	Corporate Governance
	Verwaltungsrat
	Geschäftsleitung

	Termine und Impressum



